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«Eine verpatzte 
Föderalismusreform 

hätte für den 
Kinderschutz und  
für das Sozialrecht 
zur Folge, dass sie 

zum Vater allen 
Rückschritts  

statt zur Mutter aller 
Reformen würde.»  

 
(Der Leiter des 

Deutschen Institus für 
Jugendhilfe und  

Familienrecht, Thomas 
Meysen, am 2.6. in 

Berlin auf der 
Anhörung von  
Bundestag und 
Bundesrat zur 

Föderalismusreform)  

Service 

Zitat 

Themen in die-
ser Ausgabe: 

Ich habe am Donnerstag für den Einsatz der 
Bundeswehr im Kongo gestimmt. Dieser 
Einsatz erfolgt auf Wunsch der Regierung 
des Kongo und mit einem Mandat der Ver-
einten Nationen. 

Für mich war entscheidend, was der südafri-
kanische Präsident Thabo Mbeki zu dem 
Thema gesagt hat: „Der afrikanische Konti-
nent wird sich nur stabilisieren lassen, wenn 
es gelingt, den Kongo zu stabilisieren!“ 
Nach Jahren des Bürgerkriegs und zweier 
blutiger Kriege, die bis 2002 allein im Kongo 
etwa 4 Millionen Menschen das Leben ge-
kostet haben, soll es Ende Juli zu den ers-
ten demokratischen Wahlen seit 45 Jahren 
kommen. 

Die Bundesregierung hat sich in der  EU 
und den VN seit Jahren an der politischen 
und wirtschaftlichen Stabilisierung des Kon-
go und dem Übergangsprozess beteiligt, der 
zum Aufbau demokratischer Strukturen füh-
ren soll. Deutschland trägt jährlich mit ca. 84 
Millionen Euro zum Haushalt von MONUC, 
den UN-Truppen im Osten Kongos, bei. Zu-
dem unterstützen wir den Kongo durch hu-
manitäre und Entwicklungshilfe sowie finan-
zielle Hilfe für die Wahlen. Die begrenzte 

 

militärische Operation der EU zur Unterstüt-
zung der Wahlen ist nur ein weiterer Teil 
dieses langfristig angelegten Engagements. 

Die Vorbereitung des Einsatzes hätte man 
sich sicherlich effizienter und diskreter vor-
stellen können. Die öffentliche Diskussion 
von vorläufigen Planungen ist nicht hilfreich 
gewesen. Wichtig ist: Dies ist der erste ech-
te Einsatz unter europäischer Führung, 
Truppenteile aus 18 verschiedenen europäi-
schen Ländern zusammenzustellen geht 
nicht von heute auf morgen.  

Jeder Einsatz von Streitkräften ist mit Risi-
ken verbunden. Das liegt in der Natur eines 
jeden Auslandseinsatzes. Aber die zeitglei-
che Anwesenheit von Hunderten ziviler 
Wahlbeobachter, die freiwillig in den Kongo 
gehen, zeigt deutlich , das das Risiko für die 
deutschen Soldaten vertretbar ist. Die EU-
Soldaten werden dafür sorgen, dass die An-
hänger der Wahlverlierer das Ergebnis der 
Wahl akzeptieren (müssen). Dafür ist eine 
friedliche Situation in der Metropole Kinsha-
sa als absolutem Mittelpunkt des Landes 
entscheidend. 

- Ulrich Kelber - 

Wir begrüßen Zeitarbeit Mindeststandards 
Die Tarifparteien haben 
im Rahmen der Tarifau-
tonomie eine langfristige 
Regelung für ein bundes-
weites Tarifgefüge ge-
troffen. Die Vereinbarung 
über Mindeststandards 
für große Teile der Zeit-
arbeitsbranche ist ein 
positives Signal im Inte-
resse eines fairen Wett-
bewerbs. Die Überlegun-
gen der tarifschließenden 
Parteien müssen disku-
tiert und aufgegriffen 

werden. Mit einer Auswei-
tung des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes werden 
einheitliche Rahmenbedin-
gungen für die Zeitarbeit ge-
schaffen. 
Auch für das Zusammenle-
ben in Europa benötigen wir 
Spielregeln, die faire Löhne 
und faire Arbeitsbedingun-
gen garantieren. Mit der Aus-
weitung des Arbeitnehmer- 
Entsendegesetzes werden 
auch ausländische Arbeitge-

ber verpflichtet, Mindestlöh-
ne zu zahlen und Mindestar-
beitsbedingungen wie Ar-
beitszeit, Entlohnung von 
Überstunden, Urlaubsdauer, 
Urlaubsgeld und so weiter 
zu gewährleisten. Mit den 
Regeln des Arbeitnehmer- 
Entsendegesetzes schaffen 
wir zum einen die Möglich-
keit Sozial- und Lohndum-
ping einzudämmen und zum 
anderen Rahmenbedingun-
gen, die einen fairen Wett-
bewerb in Europa sichern. 



Ohne große Änderungen 
hat der Etat 2006 des 
Bundesministeriums der 
Finanzen am Mittwoch-
nachmittag den Haus-
haltsausschuss passiert. 
Die von der Regierung 
eingeplanten Ausgaben 
von 4,1 Milliarden Euro 
blieben bei den Aus-
schussberatungen unver-
ändert. Mit einem Antrag 
der Koalitionsfraktionen 
wurde festgelegt, dass 
gesamtstaatliche reprä-
sentative Naturschutzflä-
chen  des  Bundes 
("nationales Naturerbe") 
beziehungsweise der 
Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben kostenlos an 
die Bundesländer, eine 
Bundes- oder Landesstif-
tung sowie an andere Trä-
ger des Naturschutzes 
übertragen werden dür-

fen. Dafür muss der Emp-
fänger alle Kosten, die 
erforderlichen Aufwen-
dungen für die Beseiti-
gung von Altlasten und 
alle auf den Liegenschaf-
ten lastenden rechtlichen 
Risiken tragen. Außerdem 
soll das Personal über-
nommen werden. Für die-
sen Antrag stimmten die 
Koalitionsfraktionen CDU/
CSU und SPD sowie 
Bündnis 90/Die Grünen 
und die Linksfraktion. Die 
FDP votierte dagegen. 
Sie begründete dies da-
mit, dass der Wert der 
Flächen rund 200 Millio-
nen Euro betrage. Es ge-
be Interessenten für diese 
Flächen, die bereit seien 
zu zahlen. Die mehr als 
50 Änderungsanträge der 
Opposition blieben insge-
samt ohne Erfolg. So hiel-

ten die Bündnisgrünen 
und die Linksfraktion den 
beim Finanzministerium 
etatisierten Neubau des 
Bundesinnenministeriums 
für nicht notwendig und 
beantragten deshalb Kür-
zungen bei Baumaßnah-
men. Bundesfinanzminis-
ter Peer Steinbrück (SPD) 
kündigte an, dass die 
pauschale Stellenstrei-
chung von jährlich 1,5 
Prozent beim Bundesper-
sonal bei den Haushalts-
beratungen 2007 über-
prüft werden soll. Er wer-
de dem Kabinett dem-
nächst einen entspre-
chenden Vorschlag ma-
chen. Die Ministerien sei-
en bald an den Grenzen 
ihrer Arbeitsmöglichkeiten 
angekommen. 

Pauschale Stellenstreichung beim Bund wird überprüft 
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Bund soll in diesem Jahr 261,6 Milliarden Euro ausgeben können 
Der Bund soll in diesem 
Jahr 261,6 Milliarden Euro 
ausgeben können. Dies 
beschloss der Haus-
haltsausschuss in der 
Nacht zum Freitag in der 
so genannten Bereini-
gungssitzung. Für den 
Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zum Haus-
halt 2006 (16/750) stimm-
ten in geänderter Fassung 
die Koalitionsfraktionen 
von CDU/CSU und SPD; 
die drei Oppositionsfraktio-
nen von FDP, Linksfrakti-
on und Bündnis 90/Die 
Grünen lehnten ihn ab. Im 
Regierungsentwurf, dem 
ersten Etat der Großen 
Koalition, waren für 2006 
Ausgaben von insgesamt 
261,7 Milliarden Euro vor-
gesehen. Somit wurde 
während der insgesamt 
vierwöchigen Beratungen 
im Haushaltsausschuss 
der Ansatz um 100 Millio-
nen Euro gesenkt. Für 
Investitionen sind jetzt 

23,23 Milliarden Euro Re-
gierungsentwurf (23,27 
Milliarden Euro) einge-
plant. Die Nettokreditauf-
nahme sinkt gegenüber 
dem Regierungsentwurf 
um 110 Millionen Euro auf 
38,19 Milliarden Euro. Da-
mit übersteigt die Netto-
kreditaufnahme die Sum-
me der Investitionen um 
rund 15 Milliarden Euro. 
 
Die Sprecher der Koalition 
sahen darin keinen Bruch 
der Verfassung, nach der 
die neuen Schulden die 
Summe der Investitionen 
nicht übersteigen darf. Sie 
begründeten dies mit einer 
Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichge-
wichts. Die Koalition setze 
in diesem Haushalt mit 
gezielten Einzelmaßnah-
men Wachstumsimpulse, 
um den Boden für eine 
nachhaltige strukturelle 
Konsolidierung zu berei-

ten, hieß es weiter. Mit 
dem Haushalt solle 
"Schwung geholt" werden, 
damit im kommenden Jahr 
sowohl die Verfassung als 
auch die Maastricht-
Kriterien eingehalten wer-
den könnten. Die FDP-
Fraktion kritisierte, dass 
mit diesem Haushalt die 
Finanzpolitik der rot-
grünen Regierung fortge-
setzt werde. Der Koalition 
sei es nicht gelungen, ei-
gene Akzente zu setzen. 
Sie hielt den Haushalt für 
verfassungswidrig und 
erinnerte daran, dass das 
Maastricht-Kriterium zum 
fünften Male gebrochen 
worden sei.  
Das Plenum des Deut-
schen Bundestages will 
den Haushalt 2006 ab-
schließend in der Woche 
vom 19. Juni bis 23. Juni 
beraten und in zweiter und 
dritter Lesung verabschie-
den. 



Der Konflikt um die Kapi-
talprivatisierung der Deut-
schen Bahn AG in Form 
einer Trennung von Netz 
u n d  B e t r i e b 
(Trennungsmodell) einer-
seits und einer gemeinsa-
m e n  P r i v a t i s i e r u n g 
(integriertes Modell) ande-
rerseits spaltet die Sach-
verständigen nach wie 
vor. Dies wurde in einer 
weiteren öffentlichen An-
hörung des Verkehrsaus-
schusses zu diesem The-
ma am Donnerstagnach-
mittag deutlich. Da half es 
auch nicht, dass Johannes 
Ludewig, ehemaliger 
Bahnchef und heutiger 
Generaldirektor der Ge-
meinschaft der Europäi-
schen Bahnen und Infra-
strukturgesel lschaf ten 
(CER) diesen Konflikt als 
irreführend darstellte. 
Nach seiner Darstellung 
gibt es nicht "das" Eisen-
bah n -S t r uk tu rm od e l l . 
Wichtig sei, ob die Modelle 
effizient funktionierten. So 
habe beispielsweise die 
Schweiz die am weitesten 
integrierte Eisenbahn in 
Europa. Generell sei fest-
zustellen, dass Tren-
nungsmodelle in Europa 
überwiegend an der Peri-
pherie, integrierte Modelle 
dagegen eher in den zent-
ralen Ländern mit Transit-
verkehr anzutreffen sei. 
Außerhalb Deutschlands 
werde die Diskussion da-
her mit einem gewissen 
Erstaunen zur Kenntnis 
genommen, so Ludewig. 

Otto Wiesheu, Vorstands-
mitglied der Deutschen 
Bahn AG, erinnerte daran, 
dass das integrierte Mo-
dell nach Aussagen von 
EU-Kommissar Günter 
Verheugen mit dem euro-
päischen Recht vereinbar 
sei. Wiesheu machte dar-
auf aufmerksam, dass 

eine Entscheidung für die 
Trennung von Netz und 
Betrieb nicht mehr rück-
gängig gemacht werden 
könnte. Unterstützung für 
das integrierte Modell sig-
nalisierte auch Norbert 
Hansen, Chef der Eisen-
b a h n e r g e w e r k s c h a f t 
Transnet. Die Beschäftig-
ten seien den bisherigen 
Weg der Privatisierung 
mitgegangen, obwohl er 
ihnen einiges abverlangt 
habe. Seine Gewerk-
schaft habe ein Interesse 
daran, dass die Deutsche 
Bahn als integriertes Un-
ternehmen den bisherigen 
Weg weitergehen könne. 
Dies stehe nicht im Wider-
spruch zu einer dynami-
schen Steigerung des 
Wettbewerbs auf der 
Schiene. 

Die Vertreter der Wettbe-
werber sowie der Indust-
rie gaben dagegen dem 
Trennungsmodell den 
Vorzug. August Ortmeyer 
vom Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag 
wies darauf hin, dass der 
Bund beim integrierten 
Modell nach dem Grund-
gesetz die Mehrheit am 
Bahnnetz behalten müs-
se. Damit würde sich der 
Staat an dieses Unterneh-
men binden, der Bund 
müsste sich weiterhin als 
Unternehmer im Bereich 
Transport und Logistik 
beteiligen, was nicht ak-
zeptabel sei. Im Gegen-
satz dazu habe sich der 
Bund aus Post und Tele-
kom zurückgezogen. Der 
Staat sei erst dann wieder 
frei in seinen verkehrspoli-
tischen Entscheidungen, 
wenn er sich vom Unter-
nehmen frei gemacht ha-
be. Im Übrigen müsse der 
Bund verdeutlichen, wie 
viel Eisenbahn er habe 
wolle und wie viel er sich 

l e i s t e n 
k ö n n e . 
D i e s e 
F r a g e 
s t e l l t e 
a u c h 
Dirk Flege vom Verein 
"Allianz Pro Schiene", der 
dem Bund vorwarf, weder 
eine Strategie noch bahn-
spezifische Ziele zu haben. 
Der Gemeinwohlauftrag 
müsse konkretisiert werden. 
Wenn der Bund es ernst 
meine, müsse er den Inves-
toren sagen, welches 
Schienennetz er in den 
nächsten Jahren haben 
wolle. Ziel müsse es sein, 
mehr Verkehr auf die Schie-
ne zu bringen und eine wei-
tere Schrumpfung des Net-
zes zu verhindern. 

Kay-Dirk Lindemann vom 
Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) nann-
te die Trennung von einem 
natürlichen Monopol die 
beste Voraussetzung für 
mehr Wettbewerb. Der BDI 
sei für das Trennungsmo-
dell, habe aber auch eine 
Sympathie für die Alterna-
tivmodelle. Ein wettbe-
werbsfreundliches Umfeld 
bedeute mehr als nur einen 
diskriminierungsfreien Zu-
gang zum Netz. Heiner 
Rogge vom Deutschen 
Speditions- und Logistikver-
band meinte, es müssten 
Anforderungen erfüllt sein, 
um den Gestaltungsspiel-
raum für privaten Wettbe-
werb zu schaffen. Dazu 
gehörten der diskriminie-
rungsfreie Netzzugang, 
transparente Preisset-
zungssysteme und ein 
neutraler Zugang zur Ener-
gieversorgung. Dem würde 
das Trennungsmodell am 
ehesten gerecht. Rogge 
plädierte dafür, den Einstieg 
in die Kapitalprivatisierung 
der Deutschen Bahn jetzt 
vorzunehmen. 

Trennungs- und integriertes Modell der 
Bahnprivatisierung spaltet die Experten 

Alle angegebenen 
Drucksachen 

lassen sich auf 
der Internetseite 
des Bundestages 

finden unter: 
http://

dip.bundestag.de/
parfors/

parfors.htm 
Dort einfach die 

Nr. eingeben 
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angemessener Sozial-
leistungswettbewerb um 
niedrige Mindeststan-
dards zu Lasten älterer 
und behinderter und hil-
febedürftiger Menschen" 
entsteht, schreibt das 
Diakonische Werk. Der 
Sozialverband Deutsch-
lands ergänzte, eine Ü-
bertragung der Zustän-
digkeit werde dazu füh-
ren, dass in 16 Bundes-
ländern unterschiedliche 
rechtliche Regelungen 
gelten. Dies sei für die 
Pflegebedürftigen und 
ihre Angehörigen un-
durchschaubar. 
Eine abweichende Positi-
on zur Verlagerung des 
Heimrechts in die Verant-
wortung der Länder ver-
trat in der Anhörung der 
Vorsitzende der Rum-
melsburger Anstalten der 
Inneren Mission, Karl 
Heinz Bierlein. Auf Län-
derebene ließen sich 
"bürokratische Verwer-
fungen möglicherweise 
schneller beheben", sag-
te er. Zudem hoffe er, 
dass die Diskussionen 
um neue Unterbrin-

Die im Rahmen der Fö-
deralismusreform ge-
plante Übertragung des 
Heimrechts in die Zu-
ständigkeit der Länder 
wird von der Mehrzahl 
der Verbände vehement 
abgelehnt. In Stellung-
nahmen zu einer Anhö-
rung von Bundestag 
und Bundesrat plädier-
ten die meisten Sach-
verständigen dafür, die 
Bundeskompetenz in 
diesem Bereich zu er-
halten. Dies sei notwen-
dig, um einen Basis-
standard in allen Hei-
men bundesweit zu be-
wahren und eine rechtli-
che Zersplitterung zu 
vermeiden, so der Te-
nor in den Beiträgen 
des  Diakon ischen 
Werks der Evangeli-
schen  K i rche  in 
Deutschland, des Deut-
schen Caritasverban-
des und des Paritäti-
schen Wohlfahrtsver-
bandes. Bei einem Ü-
bergang des Heim-
rechts in Landeszustän-
digkeit stehe zu be-
fürchten, "dass ein un-

gungsmögl ichkei ten, 
etwa das betreute Woh-
nen, beendet werden 
könne. Das derzeitige 
Heimgesetz war 1974 in 
Kraft getreten und hatte 
die bis dahin geltenden 
landesrechtlichen Zu-
ständigkeiten abgelöst. 
Es legt unter anderem 
bauliche und personelle 
Mindeststandards für die 
Einrichtungen der Alten- 
und Behindertenhilfe 
fest. Ferner ging es in 
der Anhörung um die 
Neufassung von Grund-
gesetzartikel 84. Danach 
soll es den Ländern 
möglich sein, zu Bun-
desgesetzen, die sie in 
eigener Angelegenheit 
ausführen, vom Bundes-
recht abweichende Ver-
fahrensregelungen zu 
treffen. Das Diakonische 
Werk befürchtet, dass 
dadurch der Zugang für 
Menschen mit Behinde-
rung zu Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch, 
etwa dem persönlichen 
Budget, erschwert wer-
den könnte.  

Mehrzahl der Experten für Beibehaltung der 
Bundeskompetenz beim Heimrecht 

… und  im  In te rne t  
un te r  

w w w . k e lb e r . d e  

Karikatur: Klaus Stuttmann 

 
Tipps zum sicheren Einkauf 
im Internet gibt es auf der 
Seite 
 
www.kaufenmitverstand.de 

 Service 

06.06.06, 09:30 - Berlin 
Feiern zum 20-jährigen Be-
stehen des Bundesumwelt-
ministeriums 
 
07.06.06, 19 Uhr - Bonn 
Franz Müntefering zum 
„Stadthausgespräch“ in 
Bonn, Konferenzraum der 
SWB, Theaterstr. 24 
 
08.06.06, ab 11 Uhr - Berlin 
Fraktionsgremien der Bun-
destagsfraktion 
 
14.06.06, 16 Uhr - Bonn 
Bürgersprechstunde im 
Wahlkreisbüro, Clemens-
August-Str. 64 

 Termine 

Die Texte der Seiten 2-4 
stammen vom Pressezent-
rum des Bundestages und 
der SPD-Bundestagsfraktion. 
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Weiterentwicklung von Hartz IV 
Die Zusammenführung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe zu einer Grundsicherung für Arbeit-
su-chende zum 1. Januar 2005 war richtig. Da-
mit wurden Hunderttausende aus der Sackgas-
se der Sozialhilfe in die Vermittlung geholt. Die 
gemachten Erfahrungen zeigen aber, dass die 
Zielge-nauigkeit der Instrumente noch verbes-
sert werden muss. Dazu wurde in 2./3. Lesung 
der Ge-setzentwurf der Fraktionen von SPD und 
CDU/CSU zur Fortentwicklung der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende (Drs. 16/1410, 16/1697) 
beschlossen. Das Gesetz soll zum 1. August 
2006 in Kraft treten. 
 
Flexible Anpassungen gerechtfertigt und nö-
tig 
 
Ein so komplexes Vorhaben wie diese Arbeits-
marktreform hat naturgemäß seine Probleme. 
Fle-xible Anpassungen sind gerechtfertigt und 
auch nötig. Mit dem Gesetz soll sichergestellt 
wer-den, dass die vorhandenen Mittel für Maß-
nahmen im SGB II-Bereich so effizient und ziel-
genau wie möglich eingesetzt werden können. 
Zentrale Anliegen des Fortentwicklungsge-
setzes: 
• Verbesserte Betreuung der hilfebedürftigen 

Arbeitsuchenden aus einer Hand, 
• Optimierung der praktischen Umsetzung der 

SGB II-Reform, 
• Erhöhung des Schonvermögens für die Al-

terssicherung bei gleichzeitiger Absenkung 
des freien Vermögens, 

• schnellere Vermittlung der Arbeitsuchenden, 
• Unterstützung junger Menschen bei der In-

tegration in den Arbeitsmarkt, 
• Schließung von sozialen Sicherungslücken, 
• bedarfsgerechte Ausgestaltung der Leistun-

gen durch einen Zuschuss zu den Wohnkos-
ten für Bezieher von BAföG und Berufsaus-
bildungsbeihilfe, 

• Stärkung der Flexibilität im System, um so 
besser auf den Einzelfall eingehen zu kön-
nen, 

• Zurückdrängung nicht berechtigter Ansprü-
che. 

 
 

Die wichtigsten Änderungen 
• Erwerbsfähigen Personen, die Arbeitslosen-

geld II beantragen, sollen Sofortangebote un-
ter-breitet werden. Wer innerhalb eines Jahres 
zwei Mal eine angebotene Stelle oder Qualifi-
zie-rung ausschlägt, muss mit einer Kürzung 
bis zu 60 Prozent rechnen, nach dreimaliger 
Ab-lehnung kann eine komplette Streichung 
der Leistungen erfolgen. Ziel ist es, einer län-
ger andauernden Zeit der Hilfebedürftigkeit 
vorzubeugen und die Bereitschaft zur Arbeit-
sauf-nahme zu prüfen und zu erhöhen. 

• Bei einem Jugendlichen kann künftig auch von 
der Übernahme der Kosten der Unterkunft ab-
gesehen werden, wenn dieser wiederholt ein 
Angebot ablehnt. Im Gegenzug kann der Fall-
manager die Sanktion dann wieder zurückneh-
men, wenn der Jugendliche seinen Pflichten - 
wenn auch verspätet - nachkommt. 

• Künftig wird Vermögen zur Altersvorsorge 
stärker geschont. Der Freibetrag für private 
Al-tersvorsorge soll auf 250 statt derzeit 200 
Euro pro Lebensjahr angehoben werden. Der 
Höchstbetrag für sonstiges Vermögen soll im 
Gegenzug von 200 auf 150 Euro pro Lebens--
jahr gesenkt werden. Von einer Anrechnung 
unberührt bleiben weiterhin Einzahlungen in 
Riester-Verträge zur Altersvorsorge. 

• Die Frage, wer zu beweisen hat, ob eine ehe-
ähnliche Gemeinschaft vorliegt, wird geändert. 
Zukünftig wird die Beweislast umgekehrt und 
der Betroffene muss die Vermutung, dass es 
sich um eine Bedarfsgemeinschaft handelt, 
gegebenenfalls widerlegen und dies auch be--
weisen. Außerdem sollen gleichgeschlechtli-
che Partnerschaften eheähnlichen Gemein--
schaften gleichgestellt werden. Sie können ei-
ne Bedarfsgemeinschaft bilden, auch wenn es 
sich nicht um eine eingetragene Lebenspart-
nerschaft handelt. 

• Im Unterschied zur früheren Sozialhilfe wer-
den Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
ter-haltes mit Ausnahme der Kosten der Un-
terkunft und der Heizung grundsätzlich in pau-
scha-lierter Form erbracht. Darüber hinausge-
hende Leistungen werden ausgeschlossen. 

• Neu hinzugekommen, im Rahmen der parla-
mentarischen Beratungen, ist, dass die bishe-
rige Ich-AG und das Überbrückungsgeld zu 
einem neuen Existenzgründungszuschuss für 
Arbeitslose zusammengefasst werden. 

 
...Fortsetzung nächste Seite 

Diese Woche im Parlament 



… Fortsetzung von Seite 5 
 
Ständige Weiterentwicklung 
 
Die Vorgängerregierung hat die größte Arbeits-
marktreform in der Geschichte der Bundesre-
pu-blik auf den Weg gebracht. Mit Zustimmung 
der Union im Bundesrat. Der viel zitierte aktuelle 
Prüfungsbericht des Bundesrechnungshofes zur 
Grundsicherung für Arbeitslose zeigt auf, dass 
es in der Umsetzung der Hartz-Reformen noch 
Probleme gibt. Das ist nicht erstaunlich, andere 
Länder haben für derart umfangreiche Reformen 
einen Zeitraum von über fünf Jahren gebraucht. 
Die Umsetzung der bestehenden Gesetze muss 
oberste Priorität haben. Die Arbeitsagenturen, 
die Arbeitsgemeinschaften (Argen) und die Opti-
onskommunen sind aufgefordert, die bestehen-
den Möglichkeiten effektiver zu nutzen. Mit dem 
Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende wird das bestehende Recht 
da verbessert, wo es notwendig ist, um Men-
schen in Arbeit zu bringen. Weitere Einsparun-
gen müssen durch Vermittlung in Beschäftigung 
und nicht durch Kürzung passiver Leistungen 
erfolgen. Eine Generalrevision des SGB II ist 
nicht notwendig. 

Aktuelle Stunde Hartz IV 

In einer von der FDP-Fraktion aus der Fragestun-
de entwickelten Aktuellen Stunde zum Thema 
„Pläne der Bundesregierung zu einer grundlegen-
den Überholung von Hartz IV“ hat der Bundesmi-
nister für Arbeit und Soziales, Franz Müntefering, 
die Änderungen beim Arbeitslosengeld II vertei-
digt. Er räumte ein, dass es an manchen Stellen 
Probleme mit der Umsetzung gebe, doch werde 
der Prozess evaluiert und Fehlentwicklungen ver-
antwortbar korrigiert. Aufgabe des SGB II sei es, 
zu vermitteln, zu qualifizieren und zu betreuen. 
Hartz IV sei anders als die Sozialhilfe. „Es geht 
nicht darum, die Menschen dauerhaft darin einzu-
richten.“ Müntefering kündigte an, dass 2007 die 
Instrumente des Arbeitsmarktes „neu geschärft“ 
werden. Die Vorwürfe über eine Kostenexplosion 
wies der Bundesarbeitsminister zurück. Es sei 
richtig, dass die Kosten im Dezember vergange-
nen Jahres bei 1,75 Milliarden Euro gelegen hät-
ten und im Januar auf 2,45 Milliarden Euro ge-
klettert seien. Doch hätten sie im Februar und im 
März jeweils 2,25 Milliarden Euro betragen. Von 
einer „Explosion“ könne also keine Rede sein. 

 

 Die Redner der SPD-Bundestagsfraktion unter-
stützten die Positionen des Ministers. Klaus 
Brandner warnte vor einer Neidkampagne und 
vor der Diskreditierung der Solidargemeinschaft. 
Angelika Krüger-Leißner erklärte, dass eine kriti-
sche Überprüfung der Instrumente richtig sei und 
auch vorgenommen werde, aber keine Verun-
glimpfungen stattfinden sollten. Rolf Stöckel be-
tonte, dass man aus der Erfahrung anderer Län-
der wisse, dass ein solcher Prozess drei bis fünf 
Jahre brauche. Es sei also zu früh, nach nur ein-
einhalb Jahren bereits eine Generalrevision zu 
fordern. Andrea Nahles wies darauf hin, dass mit 
den geplanten Änderungen auch mehr Rechtssi-
cherheit geschaffen werde. 
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Bundeswehreinsatz im Kosovo ver-
längert 
 
In dieser Woche hat der Bundestag auf Antrag 
der Bundesregierung beschlossen, den Einsatz 
der Bundeswehr im Kosovo bis Mitte Juni 2007 
zu verlängern (Drs. 16/1509, 16/1651, 16/1699). 

 

 Die Mission, die auf einem Mandat des Sicher-
heitsrates der Vereinten Nationen basiert, wurde 
erstmals im Juni 1999 durch den Deutschen 
Bundestag beschlossen und ist seitdem mehr-
mals verlängert worden. Die VN-Resolution re-
gelt den Einsatz der NATO-Sicherheitstruppe 
Kosovo Force – („KFOR“). Die KFOR soll, als 
erste Aufgabe, den Abzug der jugoslawischen 
Truppen und die Entmilitarisierung des Kosovo 
überwachen. Die Bundeswehr hatte bereits 
mehrfach das rollierende Kommando über die 
gesamte KFOR-Operation inne und ist mit der-
zeit rund 3.100 Soldaten präsent. 

Politische Zukunft in entscheidender Phase 

Die Lage im Kosovo ist ruhig, aber weiterhin 
angespannt. Nach wie vor wird die Lage geprägt 
durch ethnische Gegensätze, politischen Extre-
mismus und eine hohe Kriminalitätsrate. Trotz--
dem bemüht sich die Mehrheit der kosovo-
albanischen Bevölkerung in der Hoffnung auf 
eine baldige Unabhängigkeit als Ergebnis des 
laufenden Statusprozesses darum, den Status-
prozess nicht durch erneute Ausschreitungen zu 
stören. Mit dem im November 2005 eingeleite-
ten Pro-zess zur Bestimmung des künftigen Sta-
tus ist die Gestaltung der politischen Zukunft 
des Kosovo in eine entscheidende Phase getre-
ten. 

Weiterentwicklung der Gesamtstrate-
gie für die Balkanstaaten 
 

Am 1. Juni 2006 debattierte der Bundestag über 
die Gesamtstrategie für die Balkanstaaten und 
ganz Südosteuropa (Drs. 16/778). Die EU hat 
mittlerweile auch Beitrittsverhandlungen mit Kroa-
tien begonnen, Mazedonien ist wegen seiner ste-
tigen Reformbemühungen Beitrittskandidat ge-
worden. Mit Serbien und Montenegro sowie mit 
Bosnien und Herzegowina sind Verhandlungen 
über den Abschluss von Stabilisierungs- und As-
soziierungsabkommen aufgenommen worden. 
Für Montenegro ist nach dem erst kürzlich erfolg-
ten Referendum über die Unabhängigkeit grund-
sätzlich der Weg in die EU offen. 

  

An Beitrittsperspektive festhalten 

 

Der Integration der Balkanstaaten in die euro-
atlantischen Strukturen kommt eine besondere 
Bedeutung zu. Es ist wichtig, an der klaren Bei-
trittsperspektive auch über die bereits fest ge-
buchten Kandidaten Bulgarien und Rumänien 
hinaus festzuhalten. Deutschland und die EU 
werden den Prozess der Integration sämtlicher 
Länder des Balkans auch weiterhin unterstützen. 
Die Aussicht auf Mitgliedschaft ist Voraussetzung 
eines erfolgreichen Friedensprozesses, der De-
mokratisierung und Reform-Orientierung. EU- 
und NATO-Mitgliedschaft sind eine ermutigende 
Perspektive und Ansporn für die Lösung der noch 
vorhandenen Probleme. Basis muss selbstver-
ständlich die Erfüllung sämtlicher Kriterien der EU 
sein. Die Statusfrage des Kosovo ist eine der 
zentralen Herausforderungen innerhalb der Regi-
on und hat Auswirkungen sowohl auf die Sicher-
heit als auch für die wirtschaftliche Entwicklung.  
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Fortschrittsberichte zu Bulgarien und 
Rumänien 
In einer Vereinbarten Debatte wurde im Bundes-
tag über die Fortschrittsberichte zu Bulgarien 
und Rumänien sowie die aktuelle Entwicklung 
auf europäischer Ebene diskutiert. In ihrem Fort-
schrittsbericht macht die EU-Kommission deut-
lich, dass Bulgarien und Rumänien die Vor-aus-
setzungen für einen Beitritt zum 1. Januar 2007 
erfüllen dürften. 

 

Weitere Fortschritte notwendig 

Voraussetzung hierfür ist, dass in einigen wichti-
gen Bereichen weitere Fortschritte erzielt wer-
den. Die Kommission wird Anfang Oktober 2006 
erneut einen Fortschrittsbericht über den Stand 
der Beitrittsvorbereitungen vorlegen. In einigen 
Bereichen sind noch dringend weitere Anstren-
gungen der beiden Beitrittskandidaten erforder-
lich. So muss zum Beispiel Bulgarien insbeson-
dere bei der Bekämpfung der organisierten Kri-
minalität, des Menschenhandels und bei der 
Reform seines Justizsystems Fortschritte erzie-
len, während Rumänien die begonnenen Refor-
men seines Justizsystems konsequent fortset-
zen und die Defizite in der Verwaltung beseiti-
gen muss. 

 

 Die Bundesrepublik Deutschland hat im April 
2006 als letztes Mitgliedsland der EU durch Ka-
binettsbeschluss das Ratifikationsverfahren er-
öffnet. Deutschland steht zu seinen Verpflichtun-
gen und wird die Ratifikation mit intensiven par-
lamentarischen Beratungen im September auf-
nehmen, damit diese im Herbst abgeschlossen 
werden können. Die im Vergleich zu allen ande-
ren Beitrittsverträgen weitaus strengeren Aufla-
gen für Bulgarien und Rumänien garantieren, 
dass die EU-Kommission noch bis zu drei Jahre 
nach dem Beitritt Sanktionen erlassen kann, 
wenn beide Länder ihre eingegangenen Ver-
pflichtungen nicht erfüllen.  

Steueränderungsgesetz 2007 
 
Die größte Herausforderung der kommenden 
Jahre ist, die Verschuldung der öffentlichen 
Haushalte nachhaltig zu begrenzen und finanziel-
le Handlungsspielräume zu gewinnen, um struk-
turelle Reformen konsequent angehen zu kön-
nen. In der Steuerpolitik müssen dafür die Ein-
nahmen stabilisiert, die steuerlichen Gestaltungs-
möglichkeiten beseitigt und unnötige Steu-ersub-
ventionen abgebaut werden. Ein weiteres Maß-
nahmenpaket dazu haben die Fraktionen von 
SPD und CDU/CSU mit dem in 1. Lesung berate-
nen Steueränderungsgesetz 2007 (Drs. 16/1545) 
in das parlamentarische Verfahren eingebracht. 
 
Folgende Änderungen sind u.a. vorgesehen: 
• Spitzensteuersatz (sog. Reichensteuer): 

Der Spitzensteuersatz soll ab einem zu ver-
steuernden Einkommen von über 250.000 
Euro für Ledige und 500.000 Euro für Verhei-
ratete von 42 auf 45 Prozent erhöht werden. 
Zeitlich befristet – bis die geplante Unterneh-
mensteuerreform 2008 in Kraft tritt – sollen 
davon sog. Gewinneinkünfte (Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb 
und selbständiger Arbeit) ausgenommen wer-
den. Die unterschiedliche Behandlung der ge-
werblichen Einkünfte im Vergleich zu den übri-
gen Gewinneinkunftsarten wäre verfassungs-
rechtlich nicht zu halten. 

• Kindergeld: Die Anspruchsdauer auf das Kin-
dergeld und die Kinderfreibeträge soll von 27 
Jahre auf 25 Jahre abgesenkt werden. Heute 
25- bis 27-Jährige sollen von der Neuregelung 
nicht betroffen werden. Heute 24-Jährige sol-
len bis zur Vollendung ihres 26. Lebensjahr 
berücksichtigt werden. 

• Entfernungspauschale: Künftig soll die Ent-
fernungspauschale von 30 Cent je Kilometer 
nur noch für Strecken oberhalb von 20 Kilome-
tern steuerlich berücksichtigt werden. 

• Sparerfreibeträge: Der Sparerfreibetrag soll 
für Ledige von 1.370 Euro auf 750 Euro und 
für Verheiratete von 2.740 Euro auf 1.500 Eu-
ro herabgesetzt werden. 

• Werbungskosten: Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer sollen nur noch 
dann abzugsfähig sein, wenn dieses den Mit-
telpunkt der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Tätigkeit bildet. 
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 Grenzüberschreitender Zahlungsver-
kehr 
Am 1. Juni 2006 haben die Koalitionsfraktionen 
den Antrag „Grenzüberschreitender Zahlungsver-
kehr im europäischen Binnenmarkt“ (Drs. 
16/1646) eingebracht. Darin werden die Bestre-
bungen der EU-Kommission, einen einheitlichen 
Rechtsrahmen für den Zahlungsverkehr im euro-
päischen Binnenmarkt zu schaffen, grundsätzlich 
begrüßt. 

 

Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Pri-
vatkunden 

Im Fokus müssen wettbewerbsorientierte und 
wettbewerbsfördernde Rahmenbedingungen ste-
hen. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern insbe-
sondere auch für die Privatkunden ist eine un-
komplizierte und kostensparende Handhabung 
aller Systeme des grenzüberschreitenden Zah-
lungsverkehrs wichtige Voraussetzung für die 
Nutzung aller Angebote, die der europäische Bin-
nenmarkt bietet. 

 

Regelungen reduzieren 

Der am 1. Dezember 2005 vorgelegte Richtlinien-
vorschlag über Zahlungsdienste im Binnenmarkt 
entspricht jedoch in wesentlichen Regelungsbe-
reichen nicht den Vorstellungen des Deut-schen 
Bundestages. Der Regelungsumfang sollte enger 
gefasst werden. Die Vorgaben gehen vielfach 
über die Regelung des zwingend Notwendigen 
hinaus und treffen für diejenigen Zahlungssyste-
me Regelungen, die auch ohne staatliche Vorga-
ben bereits jetzt funktionieren. Es wird gefordert, 
dass kein Aufsichtsgefälle zwischen Kreditinstitu-
ten und Zahlungsdienstleistern entstehe. Grund-
sätzlich sollte sich die weitere Regulierung auf die 
Harmonisierung des unbaren Zahlungsverkehrs 
konzentrieren und gegenüber der Verwendung 
von Bargeld den Grundsatz der Neutralität des 
Zahlungsmittels wahren. 
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Unterstützung für Investitionen in 
Ostdeutschland 
Investitionen in Ostdeutschland sollen auch über 
das Jahr 2006 hinaus finanziell unterstützt wer-
den. Dies wird mit dem Investitionszulagenge-
setz 2007 (Drs. 16/1409, 16/1539) gewährleis-
tet, das in 2./3. Lesung beschlossenen wurde. 
Die Investitionszulage wird für Erstinvestitionen - 
vor allem von kleinen und mittleren Unterneh-
men - im verarbeitenden Gewerbe und in be-
stimmten produktionsnahen Dienstleistungen 
gewährt. Die Fortgeltung der Investitionszulage 
über 2006 hinaus wurde im Koalitionsvertrag 
vereinbart.  

 

Die neue Förderrunde 

Für die neue Förderrunde stellen Bund, Länder 
und Gemeinden ab 2008 Mittel in Höhe von 348 
Millionen, in 2009 und 2010 jährlich 580 Millio-
nen Euro und in 2011 noch 232 Millionen Euro 
zur Verfügung. Rechnet man die bereits ge-
währten, laufenden Förderungen dazu, fließen 
pro Jahr rund 600 Millionen Euro. Die bisherigen 
Fördersätze von 12,5 bis 27,5 Prozent ändern 
sich nicht. Allerdings wird die Investitionszulage 
nur noch für Erstinvestitionen gefördert. Die För-
derung knüpft daher nicht mehr an die einzelne 
Investition als Teil eines Investitionsvorhabens, 
sondern an das Vorhaben insgesamt an.  

 

Tourismus wird gefördert 

Der Tourismus hat sich in vielen Regionen Ost-
deutschlands zum wichtigen Wirtschaftsfaktor 
entwickelt. Künftig können auch Hotelbetriebe, 
Jugendherbergen, Campingplätze und Erho-
lungs- und Ferienheime die Investitionszulage 
beantragen. Leasingunternehmen dagegen dür-
fen nach Vorgabe der EU-Kommission nicht 
mehr gefördert werden. 
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20. Tätigkeitsbericht des Bundesda-
tenschutzbeauftragten 
 
Der Bundestag hat in dieser Woche den 20. Tä-
tigkeitsbericht des Bundesdatenschutz-
beauf-tragten für die Jahre 2003 und 2004 (Drs. 
15/5252) beraten. 
 
Datenschutz auch international etabliert 
Der Datenschutzbeauftragte stellt darin fest, 
dass sich der Schutz personenbezogener Daten 
sowohl in Deutschland als auch international 
etabliert habe. Als positiv bewertet er die intensi-
vierte datenschutzrechtliche Harmonisierung 
unter den 25 EU-Staaten. Nunmehr sei ungehin-
derter Datenaustausch zwischen polizeilichen 
Behörden möglich. 
 
Mängel im Detail 
Er kritisiert jedoch die Mängel beim Datenschutz 
in der Einführung des ALG II. Nicht nur die 16-
seitigen Antragsformulare, sondern auch der 
Umgang mit den eingereichten Angaben ließen 
erhebliche datenschutzrechtliche Mängel erken-
nen (die jedoch mit dem SGB-II-Fortentwick-
lungsgesetz beseitigt wurden). Das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zur akustischen 
Wohnraumüberwachung vom 3. März 2004 
nennt der Datenschutzbeauftragte richtungswei-
send. Besorgniserregend sei jedoch die steigen-
de Zahl von Telefonüberwachungen. Er mahnte 
auch die Wahrung der Verhältnismäßigkeit bei 
der Verwendung der DNA-Analyse an. Die Auf-
nahme biometrischer Daten in Ausweisdoku-
mente sieht der Datenschutzbeauftragte eher 
skeptisch und bezweifelt den versprochenen 
Sicherheitsgewinn. Die bereits jetzt verwende-
ten Ausweise seien nahezu fälschungssicher. 
 
 Die Weiterentwicklung des nationalen Daten-
schutzrechtes bedürfe nach Ansicht des Daten-
schutzbeauftragten einer Beschleunigung. In 
diesem Zusammenhang empfiehlt er eine Zu-
sammenfassung der zahlreichen Spezialrege-
lungen zu einem leicht verständlichen und über-
sichtlichen Datenschutzrecht. 

K U L T U R  

Kulturgüter besser schützen 
 
Um den internationalen Kulturgüterschutz zu 
verbessern und die Rückführung von illegal expor-
tierten Kulturgütern zu erleichtern, wurde in 1. Le-
sung der Regierungsentwurf zum Kulturgut-überein-
kommen der UNESCO und der Entwurf zum ent-
sprechenden Ausführungsgesetz eingebracht (Drs. 
16/1371, 16/1372). 
 
Kulturgutübereinkommen der UNESCO zuge-
stimmt 
Schutz vor Plünderungen und vor illegalem Handel 
mit Gegenständen des nationalen Kulturerbes kann 
nur international gewährleistet werden. Das Über-
einkommen soll der Verhinderung rechtswidriger 
Ein- und Ausfuhr sowie Übereignung von Kulturgü-
tern dienen. Es definiert Grundprinzipien des inter-
nationalen Kulturgüterschutzes und fordert die Aner-
kennung und den Schutz des nationalen Kulturgu-
tes. Die völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem 
UNESCO-Kulturgutübereinkommen müssen in nati-
onales Recht umgesetzt werden. 
 
Anerkennung von Rückgabeansprüchen 
Die Vertragsstaaten des Kulturgüterübereinkom-
mens verpflichten sich zur gegenseitigen Anerken-
nung von Rückgabeansprüchen bei nationalen Kul-
turgütern. Nationale Kulturgüter von besonderer 
Bedeutung werden in entsprechende öffentliche 
Verzeichnisse aufgenommen. Die Einfuhr dieser 
Kulturgüter aus anderen Staaten soll genehmi-
gungspflichtig werden, die Zuwiderhandlung soll 
strafbar sein. Um zurück zu gebende Gegenstände 
leichter auffinden zu können, sollen darüber hinaus 
gesetzliche Aufzeichnungspflichten des Kunst- und 
Antikhandels einschließlich des Versteigerungsge-
werbes rechtlich verankert werden. 
 
 Mit den Gesetzen wird dem 1970 von der UNESCO 
angenommenen Kulturgutübereinkommen zuge-
stimmt, das bisher wegen inhaltlicher Bedenken 
gegen einzelne Bestimmungen nicht ratifiziert wor-
den ist. 
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Europäisches Verfahren für geringfü-
gige Forderungen 
 
Der Bundestag hat in dieser Woche einen Ent-
wurf für eine Verordnung des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Einführung eines 
europäischen Verfahrens für geringfügige For-
derungen beraten und dazu eine Entschließung 
gefasst (Drs. 16/901, 16/1684). 
 
Einfache, schnelle und kostengünstige 
Durchsetzung von Forderungen 

Die Schlussfolgerungen des Europäischen Ra-
tes von Tampere von 1999 enthalten unter an-
derem das Ziel, die Rechtsvereinheitlichung in-
nerhalb der EU auch auf dem Gebiet des Zivil-
verfahrensrecht voranzutreiben. Die Geltendma-
chung unbestrittener Forderungen wurde zum 
Beispiel bereits mit der Verordnung zur Einfüh-
rung eines europäischen Mahnverfahrens ver-
einfacht. Mit dem europäischen Verfahren für 
geringfügige Forderungen soll nun ein eigenes 
europäisches Verfahren eingeführt werden, das 
eine einfache, schnelle und kostengünstige 
Durchsetzung von Forderungen mit einem gerin-
gen Streitwert ermöglichen soll. Die Verordnung 
soll auf Verfahren bis zu einem Streitwert in Hö-
he von 2000 Euro zur Anwendung kommen. 
 
Herabsetzung des Schwellenwertes 

Mit der Entschließung des Deutschen Bundesta-
ges wird die Bundesregierung aufgefordert, bei 
den Verhandlungen im Rechtsetzungsverfahren 
für eine Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Einführung eines euro-
päischen Verfahrens für geringfügige Forderun-
gen auf die Durchsetzung einiger vom Verord-
nungsentwurf abweichender Standpunkte, ins-
besondere auf die Herabsetzung des Schwel-
lenwertes von derzeit 2000 auf höchstens 1000 
Euro hinzuwirken. 

W I R T S C H A F T  

Einsetzung eines nationalen Normen-
kontrollrates 
 
Der Bundestag hat am 1. Juni 2006 in 2./3. Lesung 
die Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollra-
tes (Drs. 16/1406, 16/1665) beim Bundeskanzleramt 
beschlossen. Die Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass Einzelmaßnahmen nicht aus-
reichen, um ein Übermaß an Bürokratie insbesonde-
re für die kleineren und mittleren Unternehmen zu 
beseitigen. 
 
Bürokratiekosten reduzieren 

Der Normenkontrollrat hat die Aufgabe, mit Hilfe des 
so genannte Standartkostenmodells die bürokrati-
schen Belastungen und Kosten zu erfassen, die 
Betriebe infolge gesetzlicher Vorschriften haben. 
Bürokratiekosten entstehen den Betrieben insbe-
sondere aufgrund von Informationspflichten. Bei 
Bedarf soll der Normenkontrollrat Verbesserungs-
vorschläge vorlegen. Ihm kommt die Rolle des un-
abhängigen und neutralen Methodenwächters zu, 
der darauf achtet, ob die Methode angewandt wird 
und wie sie aus Praxissicht verbessert werden kann. 
Die inhaltlichen Ziele des Gesetzes unterliegen aus-
drücklich keiner Prüfung. 
 
Neutral beraten 

Der Normenkontrollrat besteht aus acht Mitgliedern, 
die auf Vorschlag der Bundeskanzlerin vom Bun-
despräsidenten für eine Amtszeit von fünf Jahren 
berufen werden. Die Mitglieder sollen Erfahrungen 
in legislativen und wirtschaftlichen Angelegenheiten 
haben. Der Normenkontrollrat überprüft die Geset-
zesentwürfe der Bundesministerien vor der Bera-
tung im Kabinett. Seine Stellungnahmen gibt er ge-
genüber dem federführenden Bundesminister ab. 
Sie werden dem Gesetzentwurf bei der Einbringung 
in den Bundestag beigefügt. 
 

 


